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Maskenpflicht und Eigenbescheinigung  

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

der nächste Schritt zur Rückkehr zur Normalität steht bevor. Ab Montag, 21.06.21 gilt 

folgende Regelung: 

 

● Inzidenz <35 und zwei Wochen kein Corona-Ausbruch an der Schule:  

Keine Maskenpflicht mehr in den Klassenräumen.  

 

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis unter 35 und gab es an der 

Schule in den vergangen zwei Wochen keinen mittels PCR-Test positiv getesteten 

Fall, entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. Außerhalb der 

Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude jedoch bestehen.  

 

Außerdem kann die Schule nun eine Bescheinigung ausstellen, die für den Zeitraum 

von 60 Stunden ab Testzeitpunkt gültig ist. Diese Testbestätigung kann dann auch 

außerhalb der Schule für z.B. Vereinsaktivitäten, ggf. Schwimmbad… genutzt 

werden. Die Tettnanger Schulen haben gemeinsam beschlossen, dass die Testtage 

Montag und Mittwoch bestehen bleiben (bei einem Wechsel auf Donnerstag, wäre 

der Mittwochabend nicht mehr abgedeckt).  

 

Das heißt für Sie: Ihr Kind kommt weiterhin mit der bisherigen Testbescheinigung ins 

Schulhaus. Sollten Sie eine Eigenbescheinigung benötigen, schicken Sie ihr Kind 

zusätzlich mit der vollständig ausgefüllten Eigenbescheinigung ins Sekretariat. Dort 

erhalten Sie Unterschrift und Stempel, damit die Bescheinigung ihre Gültigkeit hat.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfram Schellhaase, Schulleiter 
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Eigenbescheinigung 

 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b CoronaVO Schule 

 

über einen negativen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest 

 

   
 

Getestete(r) Schülerin/Schüler 
Name (Nachname, Vorname)  
Anschrift  
Geburtsdatum  
   
Antigen-Schnelltest 

Name des Tests  
Hersteller  
Testdatum/ 

Testuhrzeit 
 

Test durchgeführt durch: 

(Name) 

 

Datum, Unterschrift 

 

   
Testergebnis negativ   

(sofern zutreffend bitte ankreuzen)  

   

 

Bescheinigung der Schule über die Vorlage 

der Eigenbescheinigung 

 

 

 

 

 

 

Die Schule bestätigt die ordnungsgemäße Vorlage der Eigenbescheinigung über 

einen negativen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest. 

 

 Name der Schule: 

  

 

Straße 

 

PLZ/Ort 

 

 

Name, Datum, 

Unterschrift, Stempel 

 

 

 

Diese Bescheinigung ist für den Zeitraum von 60 Stunden ab Testzeitpunkt gültig.  

 


